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KAPITEL 15

VERSCHIEDENE MASSNAHMEN

A. Weißer Blindenstock
Um einen weißen Blindenstock benutzen zu dürfen, ist die Genehmigung des Bürgermeisters der Gemeinde erforderlich, in der der Antragsteller seinen Wohnsitz hat.

Dem Genehmigungsantrag ist ein vom Augenarzt ausgestelltes Attest beizufügen, in dem bescheinigt wird, dass der Betreffende nach Sehkorrektur eine Sehkraft von 10 % oder weniger oder ein Gesichtsfeld von weniger als 20° aufweist.

Die Genehmigung kann durch Anbringen eines entsprechenden Stempels auf dem Personalausweis erteilt werden.

  

Anmerkung : Der weiße Stock ist bei den Organisationen für sehbehinderte Menschen entsprechend der Bedingungen dieser Organisationen erhältlich. 

  

B. Gelber Stock für sehbehinderte Menschen
Der für sehbehinderte Menschen bestimmte gelbe Stock darf nur benutzt werden von:

a) INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"Personen, die nach Korrektur über eine zentrale beidäugige Sehschärfe von weniger als 0,6 verfügen;

b) INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"Personen, die eine starke beidäugige Beeinträchtigung der globalen Sehkraft mit einer Reduzierung der absoluten Lichtempfindlichkeit auf ein Hundertstel oder weniger im Vergleich zu einer Person selben Alters mit normaler Sehkraft aufweisen;

c) INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"Personen mit unzureichender peripherer Sehkraft, deren seitlicher Radius des beidäugig noch vorhandenen Gesichtsfeldes weniger als 40 ° beträgt.

  

Anmerkung : Der Stock für sehbehinderte Menschen ist zitronengelb. Er ist bei den Organisationen für sehbehinderte Menschen entsprechend der Bedingungen dieser Organisationen erhältlich. 

 

Wie der weiße Blindenstock ist der gelbe Stock nur auf Vorlage der GENEHMIGUNG der zuständigen Gemeinde erhältlich (siehe weißer Blindenstock).

C. Postgebührenfreiheit für blinde Menschen
Briefe in Blindenschrift sind gebührenfrei, wenn der Umschlag die Überprüfung des Inhalts ohne weiteres zulässt.

1. Unter "Blindenschrift" versteht man: 

· mechanische oder ähnliche Abdrücke in Blindenschrift; 

· offene Briefe in Brailleschrift; 

· Klischees mit Schriftzeichen in Blindenschrift; 

· Tonaufnahmen und Spezialpapier, deren Benutzung sich ausschließlich an blinde Menschen richtet, unter der Bedingung, dass sie von einer anerkannten Einrichtung für blinde Menschen verschickt werden oder an solch eine Einrichtung gerichtet sind;
· Das Höchstgewicht der obengenannten Sendungen beläuft sich auf sieben Kilogramm.

2. Von der Gebührenfreiheit sind ebenfalls 
betroffen: 

· der Grundtarif für Einschreibsendungen; 

· der Grundtarif für Eilsendungen; 

· der Einkassierungstarif für Nachnahmesendungen; 

· die Gebühr für verspäteten Versand; 

· die Gebühr bei Empfangsbestätigung; 

· die Wiedererlangungs- und Adressenänderungsgebühr. 

D. BEFREIUNG VON DER MEHRWERTSTEUER 
BEI DER EINFUHR

Seit dem 1. Januar 1993 wird keine Mehrwertsteuer mehr bei der Einfuhr von Gütern aus EU-Mitgliedstaaten angewandt. Dies gilt jedoch nicht für die Einfuhr von Gütern aus Drittländern.

Ohne Anwendung der Mehrwertsteuer können jedoch Güter eingeführt werden, die für die Erziehung, die Beschäftigung oder die Fort- und Weiterbildung von blinden Menschen und anderen Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung erstellt wurden und die von Einrichtungen oder Organisationen eingeführt werden, deren Haupttätigkeit darin besteht, Personen mit Behinderung zu bilden oder zu begleiten. Diese Einrichtungen oder Organisationen müssen vom Minister der Finanzen oder seinem Beauftragten anerkannt werden, damit sie diese Güter ohne Anwendung der Mehrwertsteuer entgegennehmen können. 

Die Güter müssen kostenlos und ohne kommerzielle Beweggründe seitens des Schenkers zur Verfügung gestellt werden. Sie dürfen nur zum Zwecke der Erziehung, der Beschäftigung oder der Fort- und Weiterbildung von blinden Menschen und anderen Personen mit Behinderung benutzt werden.
Diese Befreiung von der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr der Güter muss zum gleichen Zeitpunkt wie die Befreiung der Einfuhrrechte beim belgischen Zoll beantragt werden (siehe Punkt E nachstehend).
E. EINFUHRRECHTE

Güter können von den Einfuhrrechten befreit werden, wenn sie für die Weiterbildung, die wissenschaftliche oder kulturelle Förderung von blinden Menschen erstellt wurden oder wenn sie zum Zwecke der Erziehung und der Fort- und Weiterbildung von Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung erstellt wurden insofern sie von den behinderten Menschen selbst oder von Einrichtungen oder Organisationen eingeführt werden, deren Haupttätigkeit darin besteht, Personen mit Behinderung zu bilden oder zu begleiten.

Diese Güter können von den Einrichtungen oder Organisationen an blinde oder andere behinderte Menschen, um die sie sich kümmern, ohne Gewinnerzielungsabsicht verliehen, vermietet oder abgetreten werden, ohne dass Zollgebühren zu entrichten wären. 

WO INFORMIERE ICH MICH ?
· FÖD FINANZEN
Verwaltung der Unternehmens- und Einkommenssteuern
North Galaxy

Avenue Roi Albert 2, 33 – Bfka. 25

1030 BRÜSSEL

Tel.: 02/336.24.53

Fax: 02/336.17.66





Zentralverwaltung für Zoll und Akzisen

North Galaxy

Avenue Roi Albert 2, 33 – Bfka. 37

1030 BRÜSSEL

Tel.: 02/336.31.23

Fax: 02/336.17.68





E-Mail: info.douane@minfin.fed.be
Internet: http://www.minfin.fgov.be oder







http://www.fiscus.fgov.be
· DIE POST 


Centre Monnaie
1000 BRÜSSEL

Tel.: 02/226.22.96

Fax: 02/226.22.91
http://www.post.beInternet: 
· POSTÄMTER 
· GEMEINDEVERWALTUNGEN 

